
Denn sie wissen,  
was sie nicht tun

Rom  
regiert durch

Die Selbstzufriedenheit der deutschen Bischöfe mit ihrem Schmerzensgeldsystem für Betroffene  
sexualisierter Gewalt ist beschämend. Die Bundesregierung muss endlich einschreiten  

VON JOHANNES NORPOTH

Was es bedeutet, dass der Vatikan ein wichtiges 
Reformprojekt in Deutschland stoppt  

VON GREGOR MARIA HOFF

I
n diesem Frühjahr sind die katholischen Bischöfe 
in Augsburg zusammengekommen. Wenn irgend-
jemand sie fragt, wie es denn um die Entschädi-
gung von Betroffenen sexualisierter Gewalt steht, 
dann sagen sie, die Anerkennung des Leids funk-
tioniere ja: Die Bescheide der von ihnen eingerich-
teten Unabhängigen Kommission für Anerken-

nungsleistungen, kurz UKA, orientierten sich an den Ur-
teilen staatlicher Gerichte, und somit würden auch die Aus-
zahlungen steigen. Und wer damit nicht einverstanden sei, 
der könne ja eben diese Gerichte anrufen. Man versperre 
niemandem den Weg dazu. Insofern müssten die Bischöfe 
auch nicht diskutieren, wie man das System verbessern kön-
ne, auch nicht mit den Betroffenen. Läuft doch!?

Im Grunde verfolgen die deutschen Bischöfe seit über 
20 Jahren dieselbe Strategie: Sie zahlen nur, was sie unter 
dem Druck von Betroffenenvertretern und der Öffent-
lichkeit unbedingt müssen. Die Politik lässt sie weitge-
hend in Ruhe. Die Bischöfe 
treiben ein unwürdiges Spiel 
auf Zeit, es geht zulasten der 
Opfer. Aber es ist auch eine 
konsequente Beschädigung 
der Institution Kirche, zu de-
ren Schutz sie doch eigentlich 
verpflichtet sind.

Wer mit den Entscheidun-
gen der UKA nicht zufrieden 
sei, sagen die Bischöfe gern, 
der könne ja klagen: Das al-
lein ist schon zutiefst beschämend und – wieder einmal – 
ein zusätzlicher Schlag ins Gesicht der Opfer. Zivilklagen 
vor Gerichten sind für Betroffene ein Höllenritt für Psy-
che und Physis. Sie sind mit erheblichen Prozessrisiken 
verbunden. Dabei dient der Verweis der Kleriker auf die 
staatlichen Gerichte nicht der Gerechtigkeit, sondern nur 
dem einen Ziel: die eigene Verantwortung von sich weg-
zuschieben und möglichst geringe Kosten zu haben. Ein 
Paradebeispiel für das Phänomen bischöflicher Verant-
wortungsdiffusion.

E igentlich zeigt das aktuelle Anerkennungssystem ei-
nige wichtige und richtige Grundsätze: Der für alle 
gleiche Verfahrensweg und Bewertungsmaßstab 

schließt regionale Unterschiede in der Fallbewertung aus. 
Ob das zuständige Bistum reich oder arm ist, ob der Bi-
schof großzügig ist oder geizig, ist somit erst einmal kein 
Risikofaktor für die Leistungshöhe. Die Kommission prüft 
nur die Plausibilität einer Tat, sie muss nicht gerichtsfest 
nachgewiesen werden. Diese Beschränkung ist niedrig-
schwellig, auch bei schlechter Daten- und Aktenlage er-
möglicht sie dem überwiegenden Teil der Betroffenen Zu-
gang zu Leistungen. Und das UKA-System bezieht alle 
Betroffenen ein – anders als auch die gesetzliche Unfallver-
sicherung, die zwar inzwischen in vielen Fällen Leistungen 
bringt, aber eben nur, wenn die Betroffenen ehrenamtlich 
für die Kirche gearbeitet haben, etwa als Messdiener.

Doch damit ist nicht alles gut. Schon an der Unabhän-
gigkeit des Systems sind große Zweifel angebracht: Eine 
durch die Bischofskonferenz berufene Kommission han-
delt auf Basis einer ebenfalls von der Bischofskonferenz 
verabschiedeten Ordnung. Unterstützt wird die Kommis-
sion von Mitarbeitenden aus dem Bonner Sekretariat der 

Bischöfe, die Anträge werden aus den Bistümern zugelei-
tet. Ab einer Bescheidhöhe von 50.000 Euro ist dann 
wieder die zuständige Bistumsleitung hinzuzuziehen. 
Spätestens damit ist alle Unabhängigkeit der sich sicher-
lich – so möchte man zumindest annehmen – redlich 
mühenden Kommissionsmitglieder dahin. Wenn die Aus-
zahlungshöhe abhängig ist von der absolutistischen Ent-
scheidungsmacht des zuständigen Bischofs, ist der Begriff 
»Unabhängigkeit« endgültig deplatziert und falsch.

Dass ein bischöfliches Veto kein theoretischer Denk-
ansatz, sondern pure Realität ist, zeigt doch der Gastgeber 
der Frühjahrsvollversammlung: Augsburgs Bischof Bert-
ram Meier hat Ende des vergangenen Jahres nichts ande-
res versucht, als das Konzept der Unabhängigkeit des ak-
tuellen Systems auszuhebeln. Er signalisierte der UKA 
schriftlich, dass er ihre Entscheidung ablehnt, einem Be-
troffenen sexualisierter Gewalt 150.000 Euro zu zahlen. 
Die Mehrheit seiner Amtsbrüder im Ständigen Rat der 

Bischofskonferenz konnten den Augs-
burger davon abbringen, nun blo-
ckiert er die Summe doch nicht. Aber 
dieser Ausritt Meiers zeigt deutlich, 
welches Gedankengut und welche 
Haltung nicht wenige Bischöfe zur 
Frage von Leistungen für Betroffene 
heute immer noch haben.

Dabei reden wir aktuell eigentlich 
nur über Almosen, nicht über Schmer-
zensgeld. Und: Die Diskussion über 
die tatsächlich bei den Opfern einge-

tretenen Schäden wird jetzt erst beginnen. Fokussieren 
wir doch einfach mal den Ausgleich der eingetretenen 
materiellen Schäden, beispielsweise durch fehlende Be-
rufsabschlüsse, niedriger bewertete Berufskarrieren, ein-
geschränkte Erwerbsfähigkeit und so weiter. All das lässt 
sich materiell gut bewerten und führt selbst bei kursori-
scher Betrachtung zur Feststellung: Wenn ein Opfer durch 
die erlittene Sexualstraftat in der beruflichen Entwicklung 
eingeschränkt ist, dann potenziert sich der materielle 
Schaden jeden Monat. Vom Eintritt ins Berufsleben bis 
zum letzten Monat der Rentenzahlung und darüber hi-
naus. Auch die Hinterbliebenenrenten werden negativ 
durch die Tat beeinflusst. Diese Feststellung führt dann 
konsequent zur wesentlichen Erkenntnis: Alle bisherigen 
Zahlungshöhen reichen nicht im Ansatz, die sich über 
eine lebenslange Berufsbiografie aufbauenden materiellen 
Schäden auszugleichen.

Was müssten also die Bischöfe tun, damit endlich ein 
betroffenenorientiertes Hilfesystem entsteht? Sie sollten be-
greifen, dass es ihre ureigenste Führungsaufgabe ist, für die 
eingetretenen Schäden Verantwortung zu 
übernehmen und weiteren Schaden abzu-
wenden. Weiteren Schaden von Betroffe-
nen, aber auch von der Institution Kirche. 
Die so oft zur Schau gestellte Unfähigkeit zu 
Führung und Orientierung treibt die Men-
schen aus der Kirche. Die fehlende Füh-
rung, die falschen bischöflichen Entschei-
dungen, die Angst vor Konsequenzen, der 
schlichte Geiz – sie bedrohen die Kirche 
real. Aufsichtsgremien von Wirtschaftsun-
ternehmen mit Jahresumsätzen, die zu deut-
schen Bistümern vergleichbar sind, hätten 

in Anbetracht dieser Führungsunfähigkeit das Leitungsper-
sonal längst ausgetauscht. Da aber wirksame Aufsicht fehlt 
– und zugegebenermaßen auch das nötige Fachpersonal –, 
bleibt bloß die Selbsterkenntnis der aktuellen Amtsinhaber, 
dass endlich die richtigen Entscheidungen für den Weg aus 
der Krise getroffen werden müssen. Oder die Politik fasst 
doch noch den Mut, sich stärker einzubringen.

Betroffene müssen von echter Unabhängigkeit des 
Leistungssystems ausgehen können. Weder die for-
malen Grundlagen, weder die Kommissionsbeset-

zung noch das eingesetzte administrative Personal dürfen 
in einer abhängigen Beziehung zur katholischen Kirche 
stehen. Personal, das über Jahrzehnte der Bischofskonfe-
renz in seiner Zentrale treu und loyal gedient hat, kann 
nicht plötzlich Dinge tun, die im subjektiven Empfinden 
dem Dienstgeber schaden. Es ist doch auch die Pflicht ei-
nes Dienstgebers, seine Mitarbeitenden nicht solchen sys-
temischen Fallen auszusetzen. Gleiches gilt für die forma-
len Ordnungen: Zwar handelt die UKA in ihrer Entschei-
dungsfindung unabhängig. Aber die Bischöfe sind Verord-
nungsgeber, und sie könnten das aktuelle Anerkennungs-
system eher heute als morgen mit einer einfachen Ent-
scheidung beenden. Da kann die UKA noch so sehr auf 
ihre Unabhängigkeit pochen, sie hängt von der Kirche ab.  

Es braucht damit ein wirklich unabhängiges System 
für Aufarbeitung, Schadensersatz und Prävention. Denn 
auch Aufarbeitung und Prävention leiden – allen Fort-
schritten zum Trotz – an der Abhängigkeit von kirchli-
chen Entscheidungsträgern. Alle diese Bedingungen er-
füllt ein Stiftungsmodell: ausgestattet mit den notwendi-
gen Finanzmitteln aus den Bistümern, gestellt unter die 
Schirmherrschaft einer namhaften politischen Instanz, 
zum Beispiel in der Person des Bundespräsidenten. Eine 
Stiftung für Aufarbeitung, Schadensersatz und Prävention 
muss tragfähig ausgestattet sein. Sie sollte eine unabhängi-
ge und professionelle Administration haben, außerhalb 
kirchlicher Verwaltungen und bischöflicher Machtberei-
che. Die Politik sollte den Bischöfen einen entschlossenen 
Impuls geben, die Bundesregierung darf nicht länger am 
Rand stehen und zuschauen.

Das wäre der so notwendige Befreiungsschlag: für die 
Betroffenen, denn sie wären nicht erneut kirchlicher und 
vor allem klerikaler Macht ausgesetzt. Und auch der Kir-
che selbst würde eine solche Stiftung helfen. Denn sie 
würde nicht nur einen großen Schritt zur Bewältigung der 
eigenen Krisen beitragen. Sie würde einen großen und be-
achtenswerten Impuls geben, der insbesondere für die 
vielen von sexualisierter Gewalt außerhalb der Kirche Be-
troffenen so wichtig ist. 

Der Vatikan hat den deutschen Bischöfen verboten, ein Gremium 
einzurichten, in dem Laien und Geistliche gemeinsam beraten und 
entscheiden sollen. Die Einrichtung dieses Gremiums, des soge-

nannten Synodalen Rats, wäre damit rechtlich nichtig. Ein Schisma, eine 
Kirchenspaltung, steht im Raum. Warum jetzt diese Eskalation?

Vor einem Jahr fand die letzte Vollversammlung des Synodalen Wegs 
statt. Mit diesem Reformprojekt versucht die katholische Kirche hierzulande 
ihren Missbrauchsskandal in den Griff zu bekommen. Eine neue Balance 
kirchlicher Machtverhältnisse steht dort auf dem Programm. Dafür soll 
ebenjener Synodale Rat aus Bischöfen und Vertretern des Zentralkomitees 
der deutschen Katholiken (ZdK) eingerichtet werden. In diesen Tagen woll-
ten die Bischöfe über Statuten des vorbereitenden Ausschusses abstimmen. 
Dem hat sich nun der Vatikan in einem Brief entschieden entgegengestellt. 

Ein Zerwürfnis mit dem Vatikan können die deutschen Bischöfe nicht 
wollen. Sie diskutieren mit Rom. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofs-
konferenz, Georg Bätzing, hat die Abstimmung über den vorbereitenden 
Ausschuss von der Tagesordnung der Vollversammlung genommen. Das ZdK 
ist irritiert. Schließlich hatten die Bischöfe die Laien auf den Synodalen Weg 
gebeten und dort den Synodalen Rat mit überwältigender Mehrheit beschlos-
sen – gegen den Widerstand von vier Bischöfen aus den eigenen Reihen. 

Zwar meldet der Papst regelmäßig Skepsis gegenüber dem deutschen 
Reformprojekt an, das ihn an protestantische Kirchenparlamente erinnert. 
Trotzdem hat er, anders als vom Kirchenrecht vorgesehen, auf seiner eige-
nen römischen Synode letzten Herbst auch Nicht-Bischöfen Entschei-
dungsrechte gegeben. Insofern können die Deutschen auf die abschließen-
de Synode im Oktober 2024 als Vorbild hoffen. 

Aber warum soll in Rom möglich sein, was in Deutschland verboten 
wird? Ja, auf römischen Synoden behalten die Bischöfe die Mehr-
heit der Stimmen. Dennoch geht hier synodales Beraten und Ent-

scheiden grundsätzlich auch mit Laien. Der deutsche Synodale Rat wollte 
dieses Verfahren institutionalisieren. Diesen rechtlich festgelegten Modus 
der Kirchenleitung kann Rom sich nicht vorstellen. Was den synodalen 
Papst vor die Frage stellt, wie ernst er das eigene Reformprogramm nimmt. 
Ein bisschen synodal und am Ende entscheidet doch er? 

Nach dem Kirchenrecht geht das. Das hat Franziskus zuletzt mit seinem 
obersten Glaubenshüter, Kardinal Fernández, gezeigt, als er Segnungen für ho-
mosexuelle Partner ermöglichte. Womit sich eine Perspektive für die deutschen 
Bischöfe öffnet. Weil Vertreter der afrikanischen Bischofskonferenzen in Rom 
vorstellig wurden und energischen Widerstand gegen die Segensoffensive kund-
taten, gab es für Afrika eine Ausnahme vom Segen. Für den Augenblick bleibt 
den deutschen Bischöfen aber kaum Spielraum. Im September soll ihr Reform-
projekt weitergehen. Müssen sie die römische Synode im Oktober abwarten, 
zumal wenn Rom die Gespräche mit den Deutschen weiter verzögert? Eher 
nicht, denn auf Zeit zu spielen, das kann sich die Kirche hierzulande nicht 
leisten. Die jüngste Kirchenmitgliederbefragung 
macht deutlich, was die Stunde geschlagen hat: 
Glaubwürdigkeit und Geduld sind aufge-
braucht. Wie weit sind die Bischöfe bereit, in 
diesem kirchenentscheidenden Moment zu ge-
hen, auch um den Preis eines Ungehorsams, mit 
dem die afrikanischen Bischöfe durchkamen?

Vollversammlung der katholischen 
deutschen Bischöfe in Augsburg, 
Eröffnungsgottesdienst im Dom

Eine Stiftung für  
Aufarbeitung, Schadensersatz 

und Prävention sollte  
außerhalb bischöflicher 
Machtbereiche arbeiten
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